


Muster 2 

(zu § 77 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 SächsGemO) 

 

Nachtragssatzung des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Kulturkonvent des Kulturraumes Meißen – 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge in der Sitzung am 27. Juni 2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Kulturraumes Meißen – Sächsische 
Schweiz - Osterzgebirge voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen wie folgt festgesetzt: 

 Bisher festgesetzte 
(Gesamt-) Beträge 

von 

Erhöhung um Verminderung um Damit werden die 
(Gesamt-) Beträge 
des Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt 
auf 

 Euro 
 
Ergebnishaushalt 
 
– ordentliche Erträge 
– ordentliche Aufwendungen 
– Saldo der ordentlichen Erträge und   
   Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 
 
– außerordentliche Erträge 
– außerordentliche Aufwendungen 
– Saldo der außerordentlichen Erträge 
   und Aufwendungen (Sonderergebnis)  
 
– Gesamtergebnis 
 
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbe-  
   trägen des ordentlichen Ergebnisses 
   aus Vorjahren 
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbe- 
   trägen des Sonderergebnisses aus 
   Vorjahren 
– Verrechnung eines Fehlbetrages im   
   ordentlichen Ergebnis mit dem Basis  
   kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3   
   SächsGemO 
– Verrechnung eines Fehlbetrages im 
   Sonderergebnis mit dem Basiskapital 
   gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächs- 
   GemO 
 
– veranschlagtes Gesamtergebnis 

 
 
 

7.457.470 
7.572.219 
-114.749  

 
 

0  
0  
0  
 
 

-114.749  
 

0  
 
 

0  
 
 

0  
 
 
 

0  
 
 
 
 

-114.749  
 

 
 
 

257.953 
257.953 

0 
 
 

0 
0 
0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 

0 
0 
0 
 
 

0 
0 
0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 

7.715.423 
7.830.172 
-114.749 

 
 

0 
0 
0 
 
 

-114.749 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

-114.749 

 
Finanzhaushalt 
 
– Einzahlungen aus laufender Verwal- 
   tungstätigkeit 
– Auszahlungen aus laufender Verwal- 
   tungstätigkeit 
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf 
 
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
   Investitionstätigkeit 
 
– Finanzierungsmittelüberschuss oder  
   -fehlbetrag 
 
– Einzahlungen aus Finanzierungstätig- 
   keit 
– Auszahlungen aus Finanzierungstätig- 
   keit 
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
   Finanzierungstätigkeit 
 
– Änderung des Finanzmittelbestands 

 
 
 

7.453.288 
 

7.730.357 
 

-277.069  
 

125.146 
145.146 
-20.000  

 
 

-297.069  
 
 

0  
 

0  
 

0  
 
 

-297.069  

 
 
 

257.953 
 

255.953 
 

2.000 
 

73.094 
75.094 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 

2.000 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
 
 

7.711.241 
 

7.986.310 
 

-275.069 
 

198.240 
220.240 
-22.000  

 
 

-297.069 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

-297.069 



§ 2  

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Kassenkredite werden nicht veranschlagt. 

§ 5 

Auf der Grundlage von § 27 des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 743) wird der Umlagesatz  

 

von bisher  0,42844311254 v.H. 

 
auf  0,389354658 v.H. 

 
ermäßigt.  

§ 6 

Es werden keine weiteren Festsetzungen getroffen. 

 

Meißen, den 
 
 
 
 
Ralf Hänsel 

Vorsitzender des Kulturkonvents                                                                                         (Siegel) 


